
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 18. Dezember 2024
Beschlussseite zu TOP A 3 (SV-Nr. 20-26 / V 14954)

Beschluss (gegen die Stimmen von CSU mit FREIE WÄHLER, 

FDP BAYERNPARTEI, ÖDP/München-Liste, 

DIE LINKE./Die PARTEI und AfD):

1. Der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 

2025 (Anlage 1) und der Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt 

München verwalteten rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 

(Anlage 2) wird zugestimmt.

2. Die beiliegenden Satzungen für den Haushalt der Landeshauptstadt München 

(Anlage 1) und der rechtsfähigen Stiftungen der Landeshauptstadt München 

(Anlage 2) für das Haushaltsjahr 2025 sind Bestandteil dieses Beschlusses.

3. Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, die beiliegenden Haushaltssatzungen auf 

der Grundlage des Beschlusses der Vollversammlung vom 18.12.2024 über den 

„Haushaltsplan 2025, Schlussabgleich; Mittelfristige Finanzplanung der 

Landeshauptstadt München für die Jahre 2024 – 2028; Kreditaufnahmen 2025; 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14937“ inklusive der vom Stadtrat in diesem 

Plenum getroffenen weiteren Festlegungen und der noch erforderlichen 

Korrekturen entsprechend anzupassen.

4. Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt 

München (Anlage 1) auf der Grundlage des Beschlusses der Vollversammlung 

am 18.12.2024 über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Märkte München“ 

für das Wirtschaftsjahr 2025 („Märkte München (MM); Wirtschaftsplan der Märkte 

München für das Wirtschaftsjahr 2025; Beantragung eines investiven 

Baukostenzuschusses; Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2024 – 

2028; Konzept zur finanziellen Existenzsicherung der Märkte München vorlegen! 
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Antrag Nr. 20-26 / A 05064 von Herrn StR Manuel Pretzl, Frau StRin Heike 

Kainz,Herrn StR Andreas Babor vom 12.08.2024; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 

14813), falls erforderlich, zu ändern.

5. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


